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9524 Zuzwil, 20. März 2020 

 
 
Fragen zum Geschäftsbericht 2019 / Urnenabstimmung 
 
 
Geschätzter Roland, geschätzte Gemeinderätin und Gemeinderäte, 
geschätzter Schulratspräsident 
 
Da die Vorgemeinde vom 17.03.20 und die Bürgerversammlung vom 
27.03.20 wegen des Coronavirus abgesagt wurden, stellen wir unsere 
Fragen und Anmerkungen auf diesem Wege, um uns eine umfassende 
Meinung für die Urnenabstimmung zu bilden. 
 
 
Abstimmungsfragen:  Im Geschäftsbericht Seite 98 werden zu Jahresrechnung 2019, 

Budget 2020 und Steuerfuss drei separate Fragen gestellt. Bei der 
Urnenabstimmung werden nur zwei Fragen gestellt; Jahresrechnung 
2019 sowie Budget 2020 mit Steuerfuss und Grundsteuer.   Im Geschäftsbericht Seite 103 werden zum Projekt schulergänzende 
Tagesstrukturen vier Fragen gestellt. Bei der Urnenabstimmung nur 
eine einzige. 

 Wie ist das rechtlich? Verletzt dies beispielsweise nicht die Einheit 
der Materie? Müssten nicht ebenso die gleichen Abstimmungsfragen 
und Anzahl für die Urnenabstimmung gestellt werden wie an der 
Bürgerversammlung?  

 Beispiel Budget 2020 und Steuerfuss: Gemäss Gemeindegesetz  
Art. 22, Abs. 3 c) heisst es „Voranschlag und Steuerfuss“. Bei der 
Bürgerversammlung sind es immer zwei separate Fragen. 

 Für die SP wäre es zwingend nötig, dass die gleichen Fragen an der 
Urne wie an der Bürgerversammlung gestellt werden. So kann sich 
der/die BürgerIn klar äussern, ohne dass es das Ergebnis verzerrt. 
Würde bspw. die Steuerfussreduktion abgelehnt, das Budget 2020 
jedoch gutgeheissen, müsste alles abgelehnt werden. Dies ist auch 
gemäss Amt für Gemeinden unglücklich gewählt. 
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Projekt schulergänzende Tagesstrukturen:  Wie schaut das Betriebsreglement inkl. Anhänge wie Tarifordnung 
für die schulergänzenden Tagesstrukturen aus? Gibt es vorab eine 
Vernehmlassung wie bei anderen Reglementen? Falls nein, weshalb 
nicht? 

  Weshalb wurden die Tarife der schulergänzenden Tagesstrukturen 
nicht einkommensabhängig gemacht? Durch die Einheitsgemeinde 
wäre dies kein Problem. Bei einer privaten KiTa geht dies auch. Wir 
befürworten ein einkommensabhängiger Tarif und bitten um 
entsprechende Einplanung. 
  Bei den Gebühren der schulergänzenden Tagesstrukturen heisst es, 
dass finanzschwache Familien bei der Gemeinde einen Antrag auf 
Reduktion oder Erlass stellen können. Dies darf nicht mit dem 
Namen „Sozialamt/Sozialhilfe“ verbunden werden. 
Erfahrungsgemäss kann dies für Personen eine hohe Hürde 
darstellen. Wie ist die Regelung für Einkommensschwache, SKOS-
Richtlinien Kt. SG, Berechnung Ergänzungsleistungen oder eigene 
Berechnungsmodelle? Und müssen die Unterstützungsbeiträge 
zurückgezahlt werden? 
  Es wird mit einem jährlichen Bruttokredit von Fr. 315‘900.- (inkl. 
Mittagstisch) gerechnet. Abzüglich Fr. 237‘300.- Elternbeiträge gibt 
eine Differenz von Fr. 78‘600.-, die jährlich die Gemeinde deckt für 
Kindergarten bis 6. Klasse – vorerst als Pilotphase für 3 Jahre. Als 
Vergleich: Die KiTa Summervogel bekommt für Kinder im 
Vorschulalter sowie im Schulalter (3mt bis 12 Jahre) Fr. 20‘000.- für 
ein Jahr von der Gemeinde. Weshalb diese Ungleichbehandlung? 
  Babyplätze bis 18 Monate sind anscheinend nicht genügend 
vorhanden. Die schulergänzenden Tagesstrukturen sind für 
Schulpflichtige. Gemäss Mitteilungsblatt sind die schulergänzenden 
Tagesstrukturen ein wichtiger Beitrag für Zuzwil, um als 
familienfreundliche Gemeinde attraktiv zu bleiben. Eine 
familienfreundliche Gemeinde ist nicht nur auf das Schulalter 
beschränkt. Wie kann die Gemeinde die allfällige Nachfrage nach 
den Babyplätzen, bzw. Angebote im Vorschulalter, abdecken? 
  Bei den KiTa‘s gibt es professionell ausgebildetes Fachpersonal sowie 
Ausbildungsplätze (z.B. FaBe). Beim Projekt schulergänzende 
Tagesstrukturen wird zwar von „Fachpersonal“ gesprochen, auf 
Nachfrage sollen es aber nicht professionell Ausgebildete des 
Fachbereichs sein, sondern „Laien“, die einen guten Draht zu den 
Kindern haben. Die Gemeinde und Schule müssen als Vorbild voran 
gehen. Weshalb wird bei der Betreuung der Kinder nicht auf 
professionell ausgebildetes Fachpersonal gesetzt? Schliesslich wird 
z.B. eine Lehrerstelle auch mit entsprechendem ausgebildetem 
Fachpersonal besetzt und nicht mit „Laien“. 
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Ertragsüberschuss:  Weshalb soll der Ertragsüberschuss in die „Ausgleichsreserve“ und 
nicht wie bisher ins Eigenkapital gelegt werden? Und was ist der 
Unterschied zwischen diesen „Konten“? 
  Bei der Gewinnverwendung (Seite 48) steht, dass der Gemeinderat 
den Überschuss von knapp Fr. 930‘000.- in den folgenden Jahren für 
die Nivellierung des Steuerfusses zur Verfügung stellen möchte. 
Kann dieser Betrag auch für andere notwendige Ausgaben oder 
anderweitige Projekte eingesetzt werden? 
 
 

Steuerfuss und Verschuldung:  Bei der Steuerfusssenkung (Seite 49) wird gerechnet, dass sich die 
Ostschweizer Wirtschaft positiv und stabil weiterentwickelt und 
somit die Steuereinnahmen im vergleichbaren Rahmen fliessen 
werden. Wie verhält es sich mit dem Steuersenkungspaket des 
Kantons ab 2021? Gemäss Mitteilungsblatt werden u.a. die 
Firmensteuern um rund 30% weniger. Und kann aufgrund des 
Coronavirus und die daraus wirtschaftlichen Folgen immer noch so 
positiv gerechnet werden? Unter den jetzigen Umständen ist eine 
Steuersenkung nicht zu vertreten. Es könnten in der jetzigen 
schwierigen Situation Betriebe, KMU’s, Selbständigerwerbende oder 
weitere  betroffene Menschen in der Gemeinde unterstützt werden. 
  Bei einer Umfrage in einer Zeitung zur Verwendung des 
Ertragsüberschusses kamen Aussagen wie „anständige Fusswege“, 
„zu starker Verkehr / verkehrsberuhigende Massnahmen“, „mehr 
Geld für den Naturschutz“, „zu hohe Bodenpreise“, „zu hohe 
Mieten“, „Unterstützung von Einkommensschwachen“, „Entlastung 
einkommensschwache Familien“, „Hilfe, Unterstützung und 
Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene“, 
„Unterstützung für Ältere“ oder „mehr investieren anstatt Steuern zu 
senken“. Was denkt die Gemeinde darüber? Weshalb also nicht 
mutig in solche und weitere Projekte investieren und die Gelder 
ausgeben, die wir offensichtlich haben? 
  Aktuell hat die Gemeinde eine Nettoschuld pro Einwohner von  
Fr. 2‘795.43. Dies ist eine hohe Verschuldung. Total ist die 
Gemeinde mit über 13,3 Mio. verschuldet, und sie senkt weiter 
munter die Steuern! Der Selbstfinanzierungsgrad ist mit bloss 34% 
nicht mal mehr problematisch, sondern stark ungenügend. Im 
privaten Leben würde man schon längstens die Reissleine ziehen. 
Weshalb werden anstatt Steuern gesenkt nicht zuerst die Schulden 
getilgt, um in einer unvorhergesehenen Situation genügend eigene 
finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben? Weshalb will der 
Gemeinderat die Schulden der nachfolgenden (jüngeren) 
Generationen überlassen? 
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 GA-Tageskarte: Gemäss Detailrechnung hat die Gemeinde ein 
kleiner Einnahmeüberschuss aus den Verkäufen von Fr. 1‘230.90 
gemacht. Grundsätzlich ist eine Kostendeckung ja wünschenswert. 
Doch wieso hier nicht aufgrund der Klimakrise den ÖV stärker 
fördern, die Kosten von Fr. 43.- auf zum Beispiel Fr. 30.- senken 
und das Defizit mittels vorhandener Ertragsüberschüsse decken? 

  Wie viele Franken (genauer Betrag) machen ein Steuerprozent aus? 
  Wertberichtigung Finanzvermögen: Für den Laien ist es nicht 

nachvollziehbar, weshalb bspw. der Radweg Zuzwil-Wil bisher einen 
Wert von Fr. 299‘000.- hatte und jetzt plötzlich Fr. 402‘324.- Wert 
ist. Dies ist ein Plus von Fr. 103‘324.-. Am Radweg selbst wurde 
nichts gemacht, er ist immer noch gleich „alt“. Dieses eine Beispiel 
zieht sich durch die ganzen Berichtigungen (Seite 71-78). 
Erklärungen? Haben diese auch eine Auswirkung auf den 
Ertragsüberschuss? 

 
 
Die SP bedauert die ersatzlosen Absagen der Vorgemeinde und der 
Bürgerversammlung (wäre bis 20. Mai möglich gewesen), versteht sie 
jedoch aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus.  
 
Ein bitterer Wermutstropfen bleibt: Mit der angesetzten Urnenabstimmung 
findet keine Diskussion statt. Es können keine zusätzlichen Fragen 
gestellt, Anregungen eingebracht, Fragen geklärt oder Anträge gestellt 
werden. Es kann nur „ja“ oder „nein“ gesagt werden. Dies trägt der 
direkten Demokratie ungenügend Rechnung. 
 
Umso wichtiger ist es, dass im Vorfeld der Urnenabstimmung Fragen 
geklärt werden. Deshalb bittet die SP Zuzwil-Züberwangen-Weieren um 
eine zeitnahe Beantwortung der Fragen, bzw. noch bevor die 
Abstimmungsunterlagen anfangs April verteilt werden. 
 
 
Für die Abklärungen und die Beantwortung der Fragen bedanken wir uns. 
 
 
Freundliche Grüsse im Namen der SP Zuzwil 
 
 
Raffael Sarbach,  
Ansprechperson SP Zuzwil-Züberwangen-Weieren 


















